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Betr.: Kassenprüfung der Verbandskammergruppen 
 

Vorg.: Schriftliche Anfrage der Unabhängigen Gruppe im Regionalverband 
FrankfurtRheinMain vom 09.07.2014 gemäß § 14 GO der Verbandskammer, 
Drucksache III-2014-58 
 
 
Der Verbandsdirektor beantwortet die vorgelegten Fragen wie folgt: 
 
 
Zu 1. Das Revisionsamt der Stadt Frankfurt am Main rechnet anhand einer 
         eigenen Gebührenordnung die Prüfung nach dem erbrachten Zeitaufwand 
         ab, dabei wird ein Stundensatz von 70,20 € zu Grunde gelegt. 
 
Zu 2. Für die Prüfung der Gruppengeschäftsstellen hat das Revisionsamt 120  
         Stunden in Rechnung gestellt, die ausschließlich Personalkosten  
         enthalten, u. a. die Prüfung der Geschäftsstellen vor Ort, Gespräche mit 
         den zuständigen Mitarbeitern, Anfahrtszeiten, die Prüfung der Unterlagen 
         sowie das Erstellen der Revisionsberichte, eines Besprechungsexem- 
         plares je Gruppengeschäftsstelle und eines anonymisierten Berichtes. 
         Rechnerisch ergibt sich damit bei Gruppengeschäftsstellen jeweils ein 
         zeitliche Aufwand von 30 Stunden. 
 
Zu 3. Aufgrund unterschiedlicher Prüfungskriterien (z. B. Anwendung der 
         Richtlinien zur Förderung der Gruppenarbeit) ist eine Vergleichbarkeit zur  
         Prüfung des Jahresabschlusses der Regionalverbandes nicht möglich. 
         Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt stichprobenartig und die 
         Prüfung der Gruppengeschäftsstellen aufgrund der Richtlinien  
         ausführlicher. 




